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Rüdiger Voigt, Weltord nungs-
politik, Wiesbaden (VS Ver lag 
für Sozialwissenschaften) 
2005.

»Ein Plädoyer für offensiven 
Idealismus« hatte Gunther 
Hellmann 2004 in seinem 
mittlerweile berühmten Auf-
satz »Wider die machtpoli-
tische Resozialisierung« ange-
stimmt (Gunther Hellmann, 
Wider die machtpolitische Re-
sozialisierung der deutschen 
Außenpolitik. Ein Plädoyer 
für offensiven Idealismus, 
in: Welttrends 12:42 [2004], 
S. 79-88). Eindringlich warnte 
der Politikwissenschaftler so-
wohl die deutsche Politik als 
auch seine eigene Zunft vor 
der »machtpolitischen Reso-
zialisierung Deutschlands im 
Konzert der großen Mäch-
te« (Hellmann 2004: 80). 
Um dem entgegenzuwirken, 
forderte Hellmann von den 
Außenpolitiken (und expli-
zit von der deutschen), »dass 
sie versuchen, zu überzeugen 
statt zu drohen, einzubinden 
statt zu beherrschen, Partner 
zu gewinnen statt Gegner in 
Schach zu halten« (Hellmann 
2004: S. 88).

Rüdiger Voigt, Direktor des 
Instituts für Staatswissenschaf-
ten der Universität der Bun-
deswehr München, scheint 
dieses »Plädoyer« entgangen 
zu sein. Dafür spricht nicht 
nur das Literaturverzeichnis 
seines im Oktober 2005 neu 
erschienen Buches »Welt-
ordnungspolitik«, das nicht 
einen Artikel von Hellmann 
nennt (übrigens auch nicht 
von Hans W. Maull oder Hel-
ga Haftendorn), obwohl es 
sich über lange Strecken mit 
der deutschen Außenpolitik 
beschäftigt. Auch der Inhalt 
selbst lässt darauf schließen, 
dass Voigt eine ganz andere 
Vorstellung hat, wie Deutsch-
land auf die »schöne neue 
Welt« – wie er die Einleitung 
zu seinem Buch in Anlehnung 

an Aldous Huxley nennt – re-
agieren sollte. Dabei entwirft 
er das Konzept einer »Welt-
ordnungspolitik«, bei dem 
man sich nicht ganz dem 
Eindruck entziehen kann, 
dass dieses Potenzial hätte, 
in eine riesige Unordnung zu 
münden.

Aber von Anfang an: Voigts 
Buch zerfällt in fünf Teile: 
Welt ordnung (unterteilt in 
die Kapitel Weltordnungspo-
litik, alte und neue Weltord-
nungen), Raumdimension 
(unterteilt in Raum-Ordnung, 
imperiale Kriege), Globalisie-
rung (unterteilt in Globali-
sierte Konfl ikte, Weltrecht), 
Staatenordnungen (unterteilt 
in Europa der Staaten, Globa-
le Herrschaftsordnung) und 
Regierbarkeit der Welt. 

Schon von Beginn an wird 
deutlich, dass der Autor von 
der Welt ein düsteres Bild 
zeichnet. So lautet der erste 
Satz des Buches: »Das 21. Jahr-
hundert, das in seinem ersten 
Jahrzehnt mit Anschlägen der 
Terrororganisation al-Qaida, 
dem Afghanistankrieg als 
Vergeltungsmaßnahme und 
dem nicht von der UNO le-
gitimierten Irakkrieg begon-
nen hat, wird allem Anschein 
nach kein friedliches Jahr-
hundert« (S. 13). Der Schul-
dige für all das Übel auf der 
Welt wird dann auch bereits 
in der Einleitung identifi ziert: 
»Der Irakkrieg der Adminis-
tration von George W. Bush 
hat die idealistischen Träu-
mer (!) abrupt auf den Boden 
der Tatsachen zurückgeholt. 
Das Empire Amerika zeigt jetzt 
deutlicher, wo seine impe-
rialen Interessen liegen und 
wie es sie durchzusetzen ge-
denkt« (S. 14, Hervorhebung 
im Original). Nach Voigt – 
und das wird bereits in der 
Einleitung deutlich – hängt 
eine stabile Weltordnung vor 
allem davon ab, inwieweit es 
den anderen Staaten gelingt 
dem »Empire Amerika« Ein-

halt zu gebieten. Und auch 
für Deutschland hat Voigt 
eine Handlungsanleitung pa-
rat: »Deutschland kann zwar 
keine unabhängige Weltord-
nungspolitik betreiben, es 
kann aber – im Verbund mit 
seinen europäischen Partnern 
und von Fall zu Fall auch mit 
Russland und China (!) – sei-
ne eigenen Interessen durch-
aus nachhaltiger vertreten 
und langfristig auch durch-
setzen« (S. 24).

In Teil I beschäftigt sich  Voigt 
dann mit verschiedenen Welt-
ordnungen in der Geschichte 
und führt in einige Grund-
begriffe ein. Hier – einem 
allgemeinen Trend folgend 
(s. Herfried Münkler, Impe-
rien. Die Logik der Weltherr-
schaft – vom alten Rom bis 
zu den Vereinigten Staaten, 
Berlin 2005) – identifiziert 
der Autor Imperien als die 
wichtigsten Akteure (S. 31). 
Diese defi niert er als »eine 
Großmacht …, welche die 
Außenpolitik von Staaten 
in einer bestimmten Region 
(regionales Imperium) oder 
aber weltweit (globales Im-
perium) zu bestimmen ver-
sucht« (S. 32). Das wichtigste 
Imperium sei Amerika. Unter 
dieser Prämisse wird dann 
der Eintritt der USA in den 
Zweiten Weltkrieg – unter 
Vernachlässigung der histo-
rischen Umstände und der 
damaligen amerikanischen 
innenpolitischen Diskussi-
on – als ein »Ausdruck im-
perialer Machtausdehnung« 
(S. 40) erklärt. 

Im zweiten Teil (Raumdimen-
sionen) untersucht Voigt die 
»Raum-Ordnung« und die 
»Imperialen Kriege«. Wie 
im gesamten Buch greift er 
hierfür auch verstärkt auf 
Konzepte und Gedanken des 
(aufgrund seiner Rolle im 
Nationalsozialismus) umstrit-
tenen Völkerrechtlers Carl 
Schmitt zurück (S. 79-81; vor-
her: S. 59-61). Wahrschein-

lich liegt es daran, dass seine 
Schlussfolgerung über die 
»Raum-Ordnung« so martia-
lisch ausfällt: »Der politische 
Raum entsteht durch die Kon-
fi guration von Macht, ist also 
jederzeit durch den Einsatz 
von Macht und Gegenmacht 
veränderbar. Eine für die Po-
litik zu vernachlässigende 
Größe ist er gerade deswegen 
nicht« (S. 100). Identisch liest 
sich sein Fazit zum Abschnitt 
»Imperiale Kriege«: »Dem 
Empire Amerika stehen als 
Welthegemon vier mögliche 
Rivalen gegenüber: China, 
Europa, Indien, Russland, die 
über unterschiedliches Ent-
wicklungspotenzial verfügen, 
das zwar bei einigen Beteilig-
ten in bestimmten Bereichen 
an das der USA heranreicht 
oder dieses sogar übertrifft, 
bei keinem der Rivalen aber 
einen Gleichstand in allen 
vier Bereichen erkennen 
lässt« (S. 122, Hervorhebung 
im Original).   

Nachdem sich Voigt dann im 
dritten Abschnitt an der Glo-
balisierung abgearbeitet hat, 
kommt er in seinem vierten 
Teil (Staatenordnungen) haupt-
sächlich auf das »Europa der 
Staaten« zu sprechen.  Seinen 
vorherigen Positionen fol-
gend ginge es hier vor allem 
um einen »Kampf der Leit-
bilder« (S. 169). Außerdem 
kommt Voigt zu dem Schluss: 
»Auf absehbare Zeit scheint 
nur die Nation und der sie 
repräsentierende National-
staat dazu in der Lage zu sein, 
die großen Spannungen zwi-
schen Eiseskälte einer globa-
len Ökonomie und den Wün-
schen nach Sicherheit und 
Geborgenheit, nach Freiheit 
und Mitbestimmung, über-
brücken zu können« (S. 197). 
Hier hätte man natürlich 
auch ein ganz anderes Ergeb-
nis als die von Voigt prokla-
mierte Renationalisierung 
der europäischen Integration 
präsentieren können, wenn 
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man sich mit neueren poli-
tikwissenschaftlichen Euro-
pakonzepten befasst hätte. 
Dass diese Voigt anscheinend 
nur bedingt geläufi g sind, of-
fenbart sein vierzehnzeiliger 
Abschnitt (!) über Europa als 
Mehrebenensystem (S. 186). 

Im letzten Teil (Regierbarkeit 
der Welt) konstatiert Voigt 
dann, dass »die Situation am 
Beginn des 21. Jahrhunderts 
der von Hobbes im 17. Jahr-
hundert festgestellten – je-
denfalls bis zu einem gewis-
sen Grad« ähnelt (S. 223). 
Denn: »Neue und alte, glo-
bale und regionale Imperien 
konkurrieren miteinander« 
(S. 217). Welche Optionen 
Voigt für Deutschland in die-
sem »Wertesystem, in dem 
zunehmend wieder die Regeln 
des Wrestling gelten: »Catch 
as catch can!«« (S. 221) sieht, 
soll hier in voller Länge zi-
tiert werden: »Wann im mer 
es das nationale Interesse 
verlangt, muss Deutschland 
selbstbewusst seine über 
Eu ro pa hinausreichenden 
Op tio nen wahrnehmen, in 
denen die enge Kooperation 
mit Russland – in Abstim-
mung mit Frankreich – eine 
herausragende Rolle spielt. 
Das machtpolitische Dreieck 
Frankreich – Deutschland – 
Russland, das in der Irakkrise 
seine Feuertaufe bestanden 
hat, muss genutzt werden, 
um den deutschen Hand-
lungsspielraum zu erweitern. 
Dieses Dreieck dient aller-
dings lediglich als Defensiv-
bündnis, um gegenüber dem 
Empire Amerika eine »balance 
of power« herstellen zu kön-
nen« (S. 225, Hervorhebung 
im Original). Um ein noch 
deutlicheres Zitat von Voigt 
zu nennen: »Andererseits 
kann sich auch nur ein selbst-
bewusstes und eigenständig 
agierendes Deutschland des 
Respekts der Welt, aber auch 
der USA sicher sein« (S. 228). 

Machtpolitische Resozialisie-
rung in Reinform? 

Wie ist das Buch von Voigt 
nun zu bewerten? Im Prinzip 
könnte man es einfach nur 
bedauern, dass ein weiteres 
Buch erschienen ist, welches 
Deutschland als »normale Na-
tion«, die sich auf ihre »nati-
onalen Interessen« berufen 
soll, einen »Platz an der Son-
ne« wünscht. Es ist nicht das 
erste Buch, das so argumen-
tiert, und es wird wohl auch 
nicht das letzte sein. Aus die-
sem Blickwinkel könnte man 
es dabei belassen, dem Autor 
folgende Hellmann’sche Fra-
gen zu stellen: »Wenn wir 
einmal unterstellen, dass 
klar wäre, was »normale« Au-
ßenpolitik ist, d.h. wenn wir 
einmal … unterstellen, dass 
eine gewisse Portion macht-
politischer Durchsetzungsfä-
higkeit und eben auch prak-
tizierter Machtpolitik zum 
»normalen« Repertoire jeder 
»reifen« Demokratie dazu 
gehört, wie würden wir dann 
(a) normativ rechtfertigen, 
dass die Welt mehr von dieser 
Art »Normalität« braucht und 
wie würden wir (b) analytisch 
die Zukunft dieser Welt zeich-
nen? [Wie] [K]önnte das Ar-
gument überzeugen, dass 
eine Welt voller »normaler« 
Außenpolitik eine bessere 
Welt wäre?« (Hellmann 2004: 
S. 87). 

Zwei Einlassungen in Voigts 
Buch lassen aufhorchen: Zum 
einem bindet er seine macht-
politischen Vorstellungen 
in den Begriff der »Weltord-
nungspolitik« ein, und zum 
anderen versteht er sein Buch 
explizit auch als eine Empfeh-
lung an die deutsche Bundes-
regierung (S. 23). Hierzu wäre 
anzumerken, dass doch sehr 
zu hoffen ist, dass eine wirk-
liche »Weltordnungs politik« 
des 21. Jahrhunderts andere 
Züge trägt als der rivalisieren-
de Kampf verschiedener Im-
perien, der deutsche Beitrag 

zu einer vernünftigen »Welt-
ordnungspolitik« also auch 
nicht darin besteht, sich den 
»Respekt der Welt« durch eine 
machtpolitische Außenpolitik 
zu sichern, sondern Deutsch-
land sich – in guter Bonner 
Tradition – auf seine Rolle 
als Vermittler und Schlichter, 
sowohl in der EU als auch 
global, beruft und somit tat-
sächlich einen fruchtbaren 
Beitrag für eine zukünftige 
friedliche »Weltordnungspoli-
tik« liefert.

Ob also die Bundesregie-
rung gut beraten wäre, wenn 
sie den Empfehlungen des 
Bandes folgt, muss dahinge-
stellt bleiben.

Jan-Hendrik Lauer

Klaus Dicke/Stephan Hobe/
Karl-Ulrich Meyn/Anne Pe-
ters/Eibe Riedel/Hans-Joa-
chim Schütz/Christian Tietje 
(Hrsg.), Weltinnenrecht. Li-
ber amicorum Jost Delbrück. 
Veröffentlichungen des Wal-
ther-Schücking-Instituts für 
Internationales Recht an der 
Universität Kiel, Band 155, 
Berlin (Duncker & Humblot) 
2005.

Der vorliegende  Sammelband, 
bei dem es sich um eine Fest-
schrift »der Freunde, Weg-
begleiter und Kollegen Jost 
Delbrücks« (S. 5) zu seinen 
Ehren handelt, würdigt un-
ter dem Titel »Weltinnen-
recht« die Arbeit und Ausei-
nandersetzung des Jubilars 
und anerkannten Staats- und 
Völkerrechtlers mit dem 
Internationalen Recht und 
spricht ihm für »das Aufzei-
gen neuer Perspektiven« Dank 
aus (S.6). Das Werk setzt sich 
aus 55 Beiträgen zu aktueller 
Völkerrechts-, Europarechts- 
und Staatspolitik, aber auch 
zu Themen der Friedenssiche-

rung, Kultur des Friedens, der 
Zivilen Konfl iktbearbeitung 
und der Historie Internatio-
nalen Rechts zusammen. Ein 
Fokus ist auf das Themenfeld 
Menschenrechte in seinen 
verschiedenen Facetten ge-
richtet. Auch die Thematik 
des internationalen Terroris-
mus und seine Bekämpfung 
sowie die diesbezügliche US-
Politik und die Selbstdefi nie-
rung und Selbststatuierung 
der USA im Rahmen der Ver-
einten Nationen findet ih-
rer Aktualität und Relevanz 
entsprechend Beachtung. Im 
Folgenden greift die Buchbe-
sprechung zwei Beiträge des 
Sammelbandes zur Kurzdar-
stellung auf.

Der Staats- und Völkerrecht-
ler Knut Ipsen setzt sich in 
seinem Beitrag mit der Frage 
nach der Existenz einer le-
gitimen Gewaltanwendung 
neben dem Völkerrecht und 
ihrer Rechtfertigung durch 
die USA anhand des »Span-
nungsverhältnisses zwischen 
Recht und Macht« (S. 371) 
auseinander. Der Beitrag ist 
drei gliedrig aufgebaut. Zu-
nächst befasst Ipsen sich mit 
der Erst anwendung von Waf-
fengewalt als genuin unilate-
ralem Akt. Hierzu nimmt er 
auf das in Artikel 2 Nr. 4 SVN 
verbriefte Gewaltverbot Be-
zug. Interessanterweise geht 
der Autor in diesem Zusam-
menhang nicht schwerpunkt-
mäßig auf die verbreitete 
Kritik an dessen verfahrens-
mäßiger Durchsetzung und 
der erforderlichen und viel 
diskutierten Reformbedürftig-
keit des VN-Sicherheitsrates 
ein. Vielmehr stellt sich für 
ihn der »Entstehungsfehler« 
der Vereinten Nationen als 
die entscheidendere Schwä-
che des VN-Systems dar: Die-
sen wurde kein auf normative 
sowie faktische Elemente auf-
bauendes Gewaltmonopol, 
vergleichbar mit dem inner-
staatlichen Gewaltmonopol, 
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zugewiesen. Das normative 
Element – eine Rechtsord-
nung mit klaren Regelungen 
zur Gewaltunterbindung mit 
Ausnahmevorschriften für 
staatliche Organe – sei auf völ-
kerrechtlicher Ebene nie der 
staatlichen Ebene vergleich-
bar effektiv erreicht worden; 
das faktische Element – eine 
»Monopolisierung der Instru-
mente bewaffneter Gewalt auf 
der Ebene der Vereinten Natio-
nen« kann der Autor nur als 
»angedachte Utopie« (S. 373) 
bezeichnen. Denn selbst je-
de Entscheidung über den 
Ein satz von Streitkräften im 
Rahmen des Kapitels VII der 
VN-Charta obliege in letzter 
Konsequenz faktisch den Mit-
gliedstaaten, die über einen 
Einsatz ihrer Truppen auf na-
tionaler Ebene befi nden wür-
den. Die Tatsache, dass gerade 
die über ein entsprechendes 
Militärpotenzial verfügenden 
VN-Mitgliedstaaten, die zu 
einer Machtstärkung der in-
ternationalen Gemeinschaft 
beitragen könnten, sich die 
Entscheidungen über solche 
Einsätze vorbehielten, sei 
ne ben der Reformbedürftig-
keit des Sicherheitsrates ein 
Grund, der die innerameri-
kanischen Stimmen für eine 
von Unilateralismus und 
Nicht beachtung der Proble-
matik des Völkerrechts ge-
prägten US-Sicherheitspolitik 
nach dem Motto: »U.S. values 
and power are all that is nee-
ded for world order« (S. 375) 
vermehrt fördere. Der zweite 
Abschnitt des Textes bezieht 
sich auf »die faktische Irre-
levanz des völkerrechtlichen 
Gewaltverbotes bei existenti-
ellen Bedrohungen« (S. 375). 
Hinsichtlich der Frage nach 
einer akuten »Krise des Völ-
kerrechts« (S. 375) verweist 
Ipsen überzeugend auf die 
Tatsache, dass die US-Haltung 
gegenüber dem völkerrecht-
lichen Gewaltverbot und sei-
ner Effi zienz, wie sie vertieft 
seit Beginn des Irakkriegs de-

battiert wird, im Hinblick auf 
vier Jahrzehnte des Kalten 
Krieges und diverse US-In-
terventionen keine Neuheit, 
sondern vielmehr ein Dauer-
problem begründet. Nichts-
destoweniger sieht auch er 
die deutlich und offen for-
mulierte Kritik der USA an 
den Vereinten Nationen als 
eine neue Entwicklung an. 
Im Kontext der innerame-
rikanischen Diskussion zur 
US-Sicherheitspolitik wird 
besonders die Kontroverse 
zwischen Robert W. Tucker 
und David C. Hendricks 
einerseits und Robert Ka-
gan andererseits vom Autor 
hervorgehoben und inter-
pretiert, die sich zum einen 
mit der »Völkerrechtstreue 
früherer Sicherheitspolitik« 
(S. 379), zum anderen mit der 
außerrechtlichen Legitima-
tion von Gewaltanwendung 
durch die USA und deren 
diesbezüglicher Divergenz 
zur europäischen Position be-
fasst. Ipsen identifi ziert zwei 
ihn beunruhigende aktuelle 
Tendenzen: Die sichtbar wer-
dende Gefahr einer solchen 
Legitimierung durch z.B. ei-
ne »Koalition der Willigen« 
(S. 379) sowie die Reduzie-
rung des friedenssichernden 
Völkerrechts auf eine »nur 
instrumentale Funktion« 
(S. 378). In Anbetracht der 
neuen Bedrohungen durch 
den Terrorismus stellt Ipsen 
fest, dass diesen Tendenzen 
nicht mehr überzeugend nur 
mit der »Forderung nach ei-
ner Rückbesinnung auf die 
Gründungsideen der Verein-
ten Nationen« (S. 381) begeg-
net werden kann. Solange das 
Völkerrecht nicht in der Lage 
ist, eine dem Rechtsstaat ver-
gleichbare Garantie hinsicht-
lich des effektiven Reagierens 
auf gewaltsame Störer zu ge-
währleisten, wird sich eine 
Weltmacht wie die USA nicht 
einer in ihren Augen ineffi -
zienten Völkerrechtmäßigkeit 
unterwerfen. Vielmehr muss 

nach Ipsen die Legitimation 
der Anwendung von Erstge-
walt völkerrechtlich einge-
dämmt werden, wobei eine 
Reform des VN-Sicherheits-
rates zwar einen ersten aber 
nicht ausreichenden Schritt 
darstelle, um die Handlungs-
fähigkeit der internationalen 
Gemeinschaft zu verbessern. 
Leider bezieht der Autor hier 
nicht dahingehend Stellung, 
wie eine solche völkerrecht-
liche Einhegung aussehen 
könnte. Eine diesbezügliche 
Ergänzung des Beitrags wäre 
interessant.

Mit dem Dilemma des mög-
lichen Auseinanderfallens 
von Legitimität und Legalität 
befasst sich auch der Europa- 
und Völkerrechtler Franz Mat-
scher anhand verschiedener 
aktueller Fragen zu Grenzen 
des Rechts im Rahmen des 
Völker- und VN-Rechts sowie 
des Menschenrechtsschutzes. 
Für Matscher werden die 
Grenzen des Rechts in jeder 
Rechtsordnung geschaffen 
und im Idealfall dort klar fest-
gelegt. Über ihre Einhaltung 
wird durch »objektive Kon-
trollmechanismen« (S. 454) 
entschieden. Die Tatsache, 
dass sich dieser Idealzustand 
nach Auffassung des Autors 
nicht im internationalen 
Bereich widerspiegelt, wirft 
für ihn nachvollziehbar die 
Frage auf, inwieweit sich 
einzelne Staaten im Rahmen 
zwischenstaatlicher Angele-
genheiten in legitimer Weise 
über vorhandene Grenzen 
der Rechtsordnung hinweg-
setzen dürfen, wenn diese 
»nicht effektiv« seien oder 
»übergeordnete Werte und 
Interessen« (S. 454) ein sol-
ches Handeln verlangten. 
Anhand des Grundsatzes, 
die Not kenne kein Gesetz 
und seiner Ausprägung im 
nationalen Selbstverteidi-
gungs- und Selbsthilferecht, 
bejaht Matscher diese Frage 
mit der Begründung einer 

beschränkten Effektivität des 
Völkerrechts und der Verein-
ten Nationen. Hierfür umrei-
ßt er knapp die Entwicklung 
des heutigen Gewaltverbots 
und betont die Ineffizienz 
des VN-Sicherheitsrates. So-
lange keine effektive Völker-
rechtsordnung gegeben sei, 
könne man Staaten eine Be-
rechtigung zur Selbsthilfe 
am Rande oder fernab der 
Legalität nicht ohne weiteres 
absprechen. Ein solches Han-
deln vergleicht er interessan-
terweise mit der Rechtsfi gur 
der »Geschäftsführung ohne 
Auftrag«. Soweit es sich dabei 
um Einzelakte handelt, sieht 
der Autor den Bestand der 
internationalen Rechtsord-
nung noch nicht als gefähr-
det an. Im Weiteren greift 
Matscher in seinen Ausfüh-
rungen das Verbot der Folter 
auf: Unter Behandlung des 
»Jakob von Metzler-Falles« 
und der Skizzierung der die-
sem Ereignis folgenden nati-
onalen Folterdebatte erklärt 
er dieses als niemals durch 
gesetzliche Vorschriften ein-
schränkbar. Allerdings sei 
das Handeln der Polizei im 
Falle Jakob von Metzler als 
»außer- oder übergesetz-
licher Notstand« (S. 458) le-
gitimiert. Einem Missbrauch 
bei  Anerkennung einer solch 
übergesetzlichen Notstandssi-
tuation sol le je doch – soweit 
möglich – durch die Schaf-
fung von – den aktuellen 
Umständen ange passten – 
Rechtsordnungen sowohl im 
nationalen wie auch im inter-
nationalen Bereich begegnet 
werden. Ob dies faktisch um-
setzbar ist, bleibt fragwürdig. 
Ist es doch so, dass letztlich 
jegliche Versuche, ein solches 
Handeln zu legalisieren, sich 
von der Grundüberzeugung 
unserer Rechtsordnung ver-
abschieden würden: Die Wür-
de des Menschen und ihre 
absolute und gesetzlich nicht 
einschränkbare Geltung, 
wie sie in Artikel 1 I 2 GG 
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verbrieft ist, stellt als  letzter 
Inter pretationsschlüssel un-
serer Rechtsordnung kein 
abwägungsfähiges Gut dar 
und darf vom Staat niemals 
verletzt werden. Matschers 
eigene Interpretation seiner 
Überlegungen als »bloß viel-
leicht nicht ganz ausgereifte 
Gedanken, oder Gedanken-
splitter« (S. 453) ist eine selbst-
kritische, aber nicht zu ne-
gierende Charakterisierung 
seines Beitrages. Trotz der 
bis weilen nicht zusammen-
hängend erscheinenden Be-
fassung mit seinen verschie-
denen Fragestellungen ist der 
Beitrag jedoch im Besonderen 
aufgrund seines unkonven-
tionellen Charakters sehr in-
teressant.

Resümee: Der Sammelband 
enthält eine Vielzahl inte-
ressanter und informativer 
Beiträge zu aktueller Völker-
rechts-, Europarechts- und 
Staatenpolitik und gewährt 
mithin dem am »Weltinnen-
recht« interessierten Leser 
einen umfangreichen Über-
blick. Die Strukturierung des 
Werkes lässt jedoch eine ge-
wisse Übersichtlichkeit und 
eine Einteilung nach The-
menschwerpunkten missen. 
Anstelle einer solchen Zu-
ordnung der Beiträge fi ndet 
sich im Inhaltsverzeichnis 
eine alphabetische Biblio-
graphie anhand der Namen 
der Autoren. Dies erschwert 
dem Leser die gezielte Kon-
zentration auf eben solche 
Texte, die sich mit seinen In-
teressenschwerpunkten de-
cken und »nötigt« ihn, sich 
mit der ganzen Bandbreite 
des Buchinhaltes zumindest 
im Wege einer intensiven 
Analyse des Inhaltsverzeich-
nisses zur Gewinnung eines 
Themen überblickes ausei-
nander zu setzen. 

Barbara Kemper

Thomas Jäger/Alexander Hö-
se/ Kai Oppermann (Hrsg.), 
Transatlantische Beziehun gen: 
Sicherheit – Wirtschaft – Öf-
fent lich keit, Wiesbaden (Ver-
lag Sozialwissenschaften) 
2005.

Da sich seit dem Ende des 
Ost-West-Konfl ikts – und spä-
testens seit dem Irak-Krieg – 
neben den kooperativen Ele-
menten des transatlantischen 
Verhältnisses deutlich auch 
konfliktive Tendenzen ab-
zeichnen, widmen sich Inha-
ber (Prof. Thomas Jäger) und 
Mitarbeiter (Alexander Höse 
und Kai Oppermann) des 
Lehr stuhls für Internationale 
und Außenpolitik der Univer-
sität zu Köln in ihrem Sam-
melband Transatlantische Be-
ziehungen deren umfassender 
analytischer und aktueller 
Darstellung. Das in erster 
Linie auf deutsch verfasste 
Buch (etwa ein Drittel der 
Beiträge sind englisch) folgt 
inhaltlich nicht ganz strin-
gent den drei Schlagworten 
des Titels, sondern unterteilt 
sich in die folgenden vier the-
matischen Abschnitte: Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik, 
Wirtschaftsbeziehungen, Innere 
Sicherheit und Terrorismusbe-
kämpfung sowie Öffentliche 
Meinung, Medien und Public Di-
plomacy. Nach einer Einschät-
zung der Nützlichkeit der 
einführenden Aufsätze wird 
aus jedem dieser Bereiche im 
Anschluss repräsentativ ein 
Beitrag herausgegriffen und 
eingehender behandelt.

Der wissenschaftlich interes-
sierte Leser wird anhand von 
zwei relativ unterschiedlichen 
Aufsätzen an das Thema her-
angeführt. Thomas Jägers 
Text über Die Entwicklung der 
transatlantischen Beziehungen 
unter den Bedingungen macht-
politischer Asymmetrie und kul-
tureller Differenz gleicht einem 
Mosaik aus methodischen 
Überlegungen, Modellen, der 

Behandlung von Sicherheits-
aspekten und Westernisierung, 
der Bedeutung von Ankerstaa-
ten sowie von systemischen 
Turbulenzen und der sich 
daraus ergebenden mög-
lichen Zukunftsszenarien. 
All die aufgezeigten Aspekte 
des transatlantischen Ver-
hältnisses sind inhaltlich nur 
durch die Umklammerung 
der Grundaussage, nach der 
»die Ordnungsmächte ... um 
die defi nitorischen Merkmale 
der künftigen Weltordnung« 
konkurrierten (S. 32), mitein-
ander verbunden. Eine the-
matische Beschränkung und 
deren klar strukturierte Aus-
führung hätte dem Zweck der 
Einführung besser gedient, 
als dieser Versuch, möglichst 
umfassend jeglichen Aspekt 
der transatlantischen Bezie-
hungen auf dreißig Seiten 
anzureißen.

Im Gegensatz dazu bietet Jan 
Krause mit seinem Aufsatz 
Amerikanische und europäische 
Konzepte zur internationalen 
Ordnung einen gut nachvoll-
ziehbaren konzeptionellen 
und geschichtlichen Über-
blick sowie eine Herausar-
beitung von »Gemeinsam-
keiten und Unterschieden 
im Herangehen an die heu-
tigen ordnungspolitischen 
Herausforderungen« (S. 46) 
im Rahmen der aktuellen 
(europäischen) Debatte. Da 
in jener sogar Vorwürfe des 
Imperialismus gegenüber den 
USA laut würden, versucht 
er in seinem Aufsatz die Na-
tur des Ordnungsproblems 
zu ergründen. Dabei geht 
Krause der These nach, dass 
man es nicht mit »egoistisch 
gewordenen« (S. 36) USA zu 
tun habe, sondern vielmehr 
mit einem Streit zwischen 
zwei verschiedenen liberalen 
Ordnungskonzeptionen: 
dem primär institutionalisti-
schen Liberalismus vs. dem 
imperialen/hegemonialen 
Liberalismus. Man kann sei-

ne Position zu einer der (in 
Europa bisher nur vereinzelt 
hörbaren) Stimmen zählen, 
»...die davor warnen, blind 
der Problemlösungsfähigkeit 
multilateraler Institutionen 
zu vertrauen ...« (S. 60). In 
diesem Sinne argumentiert 
er provokant, dass die Zahl 
der Toten und Verletzten in 
ethnisch motivierten Kriegen 
ohne Intervention innerhalb 
der letzten 15 Jahre »bedeu-
tend höher« sein dürfte als 
»die Zahl der Opfer amerika-
nisch geführter Militärinter-
ventionen« (S. 57).

Da das traditionelle Leitbild 
einer europäischen »Zivil-
macht« verblasst sei, sucht 
Hans-Georg Ehrhart, wissen-
schaftlicher Referent am In-
stitut für Friedensforschung 
und Sicherheitspolitik Ham-
burg, in seinem Aufsatz Die 
EU und das Leitbild »Frie-
densmacht«: Außen- und si-
cherheitspolitische Konzepte 
nach dem Irak-Krieg nun nach 
Grundmustern sicherheits-
politischer Akteursbildung in 
der EU und somit nach einem 
zeitgemäßen Leitbild, an dem 
sich ihre Außen- und Sicher-
heitspolitik ausrichten kann. 
Dabei kommt er zu dem 
Schluss, dass »die traditionelle 
Entgegensetzung von Zivil-
macht versus Militärmacht« 
(S. 98) mittels des Konzepts 
einer »normativ und funkti-
onal gebunden[en]« (S. 99) 
Friedensmacht, entsprechend 
dem völkerrechtlichen Ver-
ständnis von Bewahrung 
und Wiederherstellung von 
Frieden, überwunden werden 
sollte. Um dem erwünschten 
Leitbild näher zu kommen, 
bedürfe es nach Ehrhart mehr 
Souveränitätsabgabe und stär-
kerer europäischer Integrati-
on, damit die EU sich gegen-
über den USA selbstbewusst 
und souverän positionieren 
könne (was auf eine Gegen-
machtbildung abzielt). Wenn 
er jedoch von einer »Realität 
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des zerstrittenen und an Ein-
fl uss armen Europas« (S. 96) 
spricht, wird deutlich, wie 
weit entfernt die Realisie-
rung eines solchen Konzeptes 
noch ist. 

Ulf Gartzke beantwortet die 
Titelfrage in seinem Aufsatz 
Die transatlantischen Wirt-
schaftsbeziehungen: Ein Pfeiler 
in der Krise? in der Summe 
seiner Ausführungen, die die 
Bedeutung, Konfliktpunkte 
und möglichen Strategien 
zur Verbesserung der transat-
lantischen Wirtschaftsbezie-
hungen behandeln, positiv. 
Jüngste (protektionistische, 
handelspolitische und ide-
ologische) Wirtschaftskon-
flikte, die nur als eine Art 
Nebenprodukt der insgesamt 
reibungslos funktionierenden 
Wirtschaftsbeziehungen gese-
hen werden sollten, skizziert 
er bemerkenswert klar und 
zeigt anschließend Möglich-
keiten zur Verbesserung der 
transatlantischen Wirtschafts-
beziehungen auf. Das wirt-
schaftliche und politische 
Worst-case- Szenario der trans-
atlantischen Beziehungen 
sieht der Leiter der Verbin-
dungsstelle Washington der 
Hans-Seidel-Stiftung in der 
»Herausbildung antagonis-
tischer regionaler Wirtschafts- 
und Handelsblöcke« (S. 182), 
für die es einige Anzeichen 
gibt. Doch weniger diesem 
Aspekt als vielmehr einer für 
das transatlantische Verhält-
nis positiven Einschätzung 
widmet sich der Autor letzt-
endlich:  Mögen Amerikaner 
und Europäer ihre (in erster 
Linie politischen) Differenzen 
haben, so gründete sich ihre 
Identität im Gegensatz zum 
erstarkenden Asien doch auf 
wesentlich verwobenere iden-
titätsstiftende Werte. Diese 
Tendenz könnte nach Gartzke 
die Chance einer verstärkten 
engeren wirtschaftlichen und 
auch politischen Kooperation 
der transatlantischen Partner 

bieten. So wünschenswert 
diese Prognose sein mag, 
bleibt dabei doch fraglich, ob 
grundsätzliche gemeinsame 
Werte nicht genauso gut auch 
vor den einzelstaatlichen 
wirtschaftlichen Interessen 
zurückstehen müssen.

Nach der Untersuchung 
wichtiger Teile des Patriot Act 
in dem Amerika-kritischen 
Beitrag Terrorbekämpfung und 
Bürgerrechte in den USA nach 
dem 11. September 2001 von 
Georg Schild prognostiziert 
der Professor für nordameri-
kanische Geschichte an der 
Universität Tübingen bei der 
langfristigen Einschränkung 
der bürgerlichen Freiheits-
rechte ein Rechtfertigungsdi-
lemma für die amerikanische 
Regierung: Da der »Krieg ge-
gen den Terror« auf absehbare 
Zeit nicht mit Sicherheit ge-
wonnen werden könne, seien 
kriegsbedingte Maßnahmen 
in Form der Beschneidung 
freiheitlicher Rechte, wenn 
sie nicht Erfolg versprechend 
sind, kaum langfristig halt-
bar. Amerika habe » ... bis 
heute noch keine dauerhaft 
tragfähige Balance zwischen 
den widerstrebenden Zielen 
Freiheit und Sicherheit ge-
funden« (S. 285).

Über die analysierende und 
etwas einseitig beleuchten-
de Bestandsaufnahme Georg 
Schilds – Befürworter der bür-
gerliche Freiheiten einschrän-
kenden Maßnahmen kom-
men nicht zu Wort – geht 
der Beitrag von Alexander 
Höse und Kai Oppermann 
Die öffentliche Meinung als Ka-
talysator für transatlantische 
Kooperation und Konflikte 
erkenntnistheoretisch weit 
hinaus. Über die Termini 
Meinungen, Einstellungen, 
Werte sowie Gesetzmäßig-
keiten über die Beziehungen 
zwischen Regierung, Medien 
und öffentlicher Meinung 
bieten die beiden Wissen-
schaftler einen schlüssigen 

und weitreichenden Analyse-
rahmen für die Einordnung 
der öffentlichen Meinung als 
Katalysator für Kooperation 
oder Konfl ikt in den trans-
atlantischen Beziehungen. 
Über die Analyse außenpoli-
tischer Grundeinstellungen 
in den USA und Europa, die 
die öffentliche Meinung zu 
außenpolitischen Themen 
strukturierten, gelangen Höse 
und Oppermann zu dem Er-
gebnis, dass der Einfl uss der 
öffentlichen Meinung auf 
die Ausgestaltung der Außen-
politik von wechselseitiger 
Natur sei (weder ausschließ-
lich bottom-up- noch top-
down-Ansatz). Damit jedoch 
die öffentliche Meinung 
tatsächlich als ein Katalysa-
tor in den transatlantischen 
Beziehungen fungieren kön-
ne, müssten gewisse Vorbe-
dingungen erfüllt werden: 
Neben den beiden Faktoren 
»Inhaltliche Ausrichtung« 
und »Institutionalisierte Ein-
flusschancen« integrieren 
die Autoren noch die sonst 
vernachlässigte, aber ihrer 
Meinung nach bedeutende 
Größe »Salienz« (Bedeutung 
oder Intensität eines Themas) 
in ihr empirisches Konzept. 
Die Unverzichtbarkeit dieses 
neuen Faktors belegen sie mit 
der konkreten und einleuch-
tenden Anwendung des the-
oretischen Konstrukts auf die 
öffentliche Meinung beider-
seits des Atlantiks bezüglich 
der Themen »Terrorismus-
bekämpfung« und »Umwelt-
schutz«.

Auf den Beitrag dieses letz-
ten Abschnittes Öffentliche 
Meinung, Medien und Public 
Diplomacy folgen die Ausbli-
cke des Sammelbandes, die 
allesamt für eine Erneuerung 
oder Stärkung des transatlan-
tischen Bündnisses plädie-
ren. Egon Bahr beispielsweise 
äußert sich im Sinne eines 
Plädoyer[s] für eine transatlan-
tische Arbeitsteilung, welches 

auf folgender Einsicht fußt: 
»Wir können allein zwar 
Entscheidungen von europä-
ischer Dimension gegen uns 
verhindern, aber Positives 
nur mit Verbündeten errei-
chen ...« (S. 489).

Insgesamt spiegelt der Sam-
melband die aktuelle Debat-
te über die transatlantischen 
Beziehungen von unter-
schiedlichen Positionen der 
Autoren her wider und deckt 
thematisch sowie durch die 
jeweiligen Bearbeitungswei-
sen eine erhebliche Band-
breite ab, so dass von einer 
umfassenden Darstellung des 
Themas die Rede sein kann. 
Einige Beiträge bereiten die 
Thematik unter neuen, span-
nenden Gesichtspunkten auf, 
andere wiederum geben sie 
aus bereits wohl bekannter 
Sicht wieder. Berücksichti-
gt man, dass zwar ununter-
brochen zahlreiche Artikel 
über die transatlantischen 
Beziehungen erscheinen, im 
deutschsprachigen Raum 
jedoch nur wenige ähnlich 
umfangreiche Äquivalente 
existieren, kann die Nütz-
lichkeit des Buches als hoch 
eingestuft werden. Der Sam-
melband erlaubt es dem Leser, 
sich breit über die transatlan-
tischen Beziehungen zu infor-
mieren, ermöglicht aber auch 
Einsicht in das Thema unter 
speziellen Gesichtspunkten.

Andrea Pretis
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Tobias Singelnstein/Peer Stol-
le, Die Sicherheitsgesellschaft. 
Soziale Kontrolle im 21. Jahr-
hundert, Wiesbaden (VS Ver-
lag für Sozialwissenschaften) 
2006. 

Während man bei der Am-
bivalenz der Moderne von 
einem (an)erkannten Phä-
nomen ausgehen kann, 
scheint die Ambivalenz der 
Postmoderne noch in kei-
ner Weise derart problema-
tisiert worden zu sein. Eines 
ihrer Charakteristika zeigt 
sich in der in Veränderung 
begriffenen Gewichtung der 
substanziellen gesellschaft-
lichen Referenzpole Sicher-
heit und Freiheit. Hatte noch 
in den bewegten 1960er bzw. 
1970er Jahren eine Entwick-
lung hin zu sicherheitspoli-
tischer und strafrechtlicher 
Liberalisierung dominiert, 
so zeichnet sich heute ein 
grotesker Richtungswechsel 
ab. Angesichts fallender Kri-
minalitätsraten und der dem 
entgegenstehenden Tendenz, 
das Strafrecht zu verschär-
fen und Gefängnisstrafen 
zu verlängern, angesichts ei-
ner steigenden präventiven 
Kontrolle öffentlicher Plätze 
und des veränderten Rechts-
verständnisses, das damit 
einhergeht, präsentiert sich 
die scheinbar fortschreitende 
kulturelle Liberalisierung in 
unserer postmodernen Welt 
als zweischneidiges Schwert. 
Soziale Kontrolle, die von 
Tobias Singelnstein und Peer 
Stolle als »sowohl staatliche 
als auch private Mechanis-
men und Prozesse, mit de-
nen eine Gesellschaft oder 
eine sonstige soziale Grup-
pe versucht, ihre Mitglieder 
dazu anzuhalten, den von ihr 
aufgestellten Normen als Ver-
haltensanforderungen Folge 
zu leisten und so soziale Inte-
gration herzustellen« (S. 11) 
verstanden wird, erhält eine 
neue und durchaus proble-
matische Bedeutung.  

Die Autoren leisten mit der 
vorliegenden Monographie 
einen Beitrag zur Diskussion 
über die gegenwärtigen Ent-
wicklungen des Strafrechts 
und der Kriminal- und Si-
cherheitspolitik. Aus einer 
kritisch-konstruktivistischen 
Perspektive heraus untersu-
chen sie die veränderten Ko-
ordinaten sozialer Kontrolle 
und versuchen einen Über-
blick über die Transformati-
onsprozesse, Akteure und Me-
chanismen bzw. Techniken 
postmoderner Sozialkontrolle 
zu geben. So werden zunächst 
die Prozesse der politischen, 
ökonomischen und soziokul-
turellen Transformation seit 
den 1970er und 1980er Jah-
ren beschrieben. Ökonomisch 
lässt sich der Übergang vom 
Fordismus zum Postfordismus 
feststellen, der sich durch 
zunehmende Technisierung 
und Automatisierung, somit 
auch Arbeitsplatzeinsparung, 
kennzeichnet. Damit einher 
geht auf politischer Ebene 
in der Reagan/Thatcher-Ära 
ein Rückbau des Wohlfahrts-
staates und eine stetige in-
nenpolitische Verschärfung 
von Sicherheitsmaßnahmen. 
In soziokulturell-symbolwelt-
licher Dimension zeigt sich 
bereits seit den 1960er Jahren 
eine starke Individualisierung, 
der Verlust traditioneller Bin-
dungen, eine starke gesell-
schaftliche Ausdifferenzie-
rung und Hybridität in allen 
gesellschaftlichen Bereichen. 
Auf diesem Gerüst aufbauend 
werden die Funktion und Be-
deutung der sozialen Kontrol-
le innerhalb des fordistischen 
Wohlfahrtsstaates untersucht. 
Diese waren durch eine 
wohlfahrtsstaatlich-paterna-
listische, sozial-integrative 
Inklusionspolitik und den so 
genannten strafenden Wohl-
fahrtsstaat (penal welfarism) 
gekennzeichnet. Das System 
hatte eine klare normative 
Zielvorgabe und verlangte 
von seinen Mitgliedern Dis-

ziplin sowie die Akzeptanz 
der bürgerlichen Normen 
und der ihnen zugrunde lie-
genden Ordnung. Übrig blieb 
durch zunehmende Pluralisie-
rung und Ausdifferenzierung 
nur noch ein »Rumpfkorsett 
zentraler sozialer Normen« 
(S. 32), das zudem nicht 
mehr vom privaten Nahr-
aum, sondern abstrakten und 
allgemein wirkenden Mecha-
nismen kontrolliert wird. Die 
Autoren stellen basierend 
auf dieser Beobachtung fest, 
dass der Staat abweichendes 
nicht-normkonformes Ver-
halten eher verwaltet als es 
strafend zu reintegrieren. 
Überdies verschiebt sich der 
Fokus vom devianten Indivi-
duum hin zur umfassenden 
Kontrolle der gesamten, po-
tenziell kriminellen Bevöl-
kerung beziehungsweise von 
Strukturen, öffentlichen Or-
ten und Situationen. Einher 
geht damit nach Meinung 
der Autoren eine sich verfe-
stigende Risikologik, die sich 
nicht durch Konfl iktlösung 
und Prob  lembearbeitung 
auszeichnet, sondern als 
technische Lösung von zu 
erwartenden Abweichungen 
versteht. Sie formt die Ratio-
nalität der Sicherheit. 

Die Protagonisten dieser Ent-
wicklung werden in neuen 
konservativen Strömungen 
und neoliberalen Akteuren 
verortet, die sich zwar auf 
theoretischer Ebene teils 
unvereinbar gegenüberste-
hen, doch in der Praxis sehr 
gut miteinander korrelieren. 
Für die Autoren gibt es eine 
Komplementarität der neoli-
beralen Ökonomisierung des 
Sozialen, welche dauerhafte 
Prekarität und Verarmung 
mit sich bringt, und des 
neuen moralisch-religiösen 
Konservatismus, der den kul-
turellen Diversifi zierungspro-
zessen und der neuen Zwei-
klassengesellschaft mit einem 
geschlossenen Wertekanon 

entgegentritt. Der Hinweis 
auf einen neuen patriotischen 
Kitt wäre hinzuzufügen. Die 
Erkenntnis, dass die Faktoren 
Risiko und Moral sich gegen-
seitig bedingen und eine sich 
ins Vorfeld verlagernde und 
repressivere soziale Kontrolle 
zur Folge haben, ist eine zen-
trale und sehr wichtige Aus-
sage des Buches. So werden 
die Funktionsmechanismen 
einer tatsächlich nur markt-
orientierten Liberalisierung 
aufgezeigt, die eine soziale 
Verunsicherung mit sich 
bringt, welche wiederum mit 
repressiven Maßnahmen der 
Sozialkontrolle beantwortet 
wird. Ausgeklammert wird 
dabei freilich, dass beispiels-
weise eine wirtschaftsliberale 
Partei wie die FDP bis heute 
zumeist auch ihrer Bürger-
rechtstradition treu geblie-
ben ist und zu Zeiten der rot-
grünen Koalition zahlreiche 
Verschärfungen der Inneren 
Sicherheit parlamentarisch 
nicht mitgetragen hat. Die 
Akteurslandschaft ist diffe-
renzierter als von den Auto-
ren angenommen, ihre These 
zu strukturalistisch gedacht. 
Jedoch treffen sie mit dem 
Phänomen einer Popularisie-
rung der Sozialkontrolle wohl 
den richtigen Punkt, wenn 
sie die umfassende Bereit-
schaft der ökonomisch ver-
unsicherten Mittelschicht als 
Befürworter einer weiter ver-
schärften Sozialkontrolle und 
eines staatlichen Schutzes vor 
Kriminalität und Terrorismus 
konstatieren. Der Sicherheits-
apparat und auch die Exeku-
tive nutzen diesen Spielraum, 
um ihre Expansionsinteressen 
umzusetzen und ordnungs-
politische Maßnahmen aus-
zuweiten.

Ihre Analyse der gegenwär-
tigen veränderten bzw. in 
Veränderung begriffenen 
Sozialkontrolle arbeitet vor 
allem vier zentrale Mechanis-
men heraus. Dabei ist wohl 
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einer der interessantesten 
derjenige der Selbstführung. 
So besteht die Ausprägung 
der Selbstführungstechniken 
»im steigenden Zwang zur 
individuellen Abarbeitung 
komplizierter werdender 
Handlungsanforderungen zur 
Sicherung des eigenen Über-
lebens« (S. 56). Zwar stehen 
dem Individuum prinzipiell 
alle Handlungsfreiräume of-
fen, jedoch ist sein faktischer 
Spielraum durch Flexibilitäts-
anforderungen ökonomischer 
Art, Risikologik, Entsolida-
risierung und Responsibili-
sierung, also der Selbstver-
antwortlichkeit für sozialen 
Auf- oder Abstieg, wesentlich 
eingegrenzt. Dieser subtil-
manipulative Mechanismus 
wird durch das Mittel des 
»internen Wettbewerbs« und 
den »Zwang zur Modulation 
des eigenen Lebens« (S. 56) 
verfestigt, wodurch das Stre-
ben nach Konformität nicht 
mehr von äußeren diszi-
plinierenden Maßnahmen, 
sondern innerem Anpas-
sungsverhalten geprägt ist. 
Die anderen Mechanismen 
der Sozialkontrolle werden 
als Techniken instrumentel-
ler Kontrolle (Videoüberwa-
chung, GPS, automatisierte 
Gesichtserkennung etc.), mit 
welchen unter dem Diktum 
der Risikologik öffentliche 
Räume überwacht werden, 
der sozusagen traditionellen 
staatlichen disziplinierenden 
Intervention und Ausschluss-
strategien beschrieben. Letz-
tere dienen vor allem der 
Vorsorge und Risikoabwehr, 
wobei räumliches Fernhalten 

und soziale Exklusion das Ziel 
darstellen. Jedoch ist dieses 
Phänomen nicht so neu wie 
von den Autoren ausgewie-
sen. Auch wenn im sozial-
integrativen Wohlfahrtsstaat 
die Zielvorgabe eine andere 
war, spielten hier exkludie-
rende Haftanstalten eine 
große Rolle. Räumliches und 
soziales Fernhalten in Form 
von Verbannung war eine 
gebräuchliche Sanktionie-
rungsform mittelalterlicher 
und frühneuzeitlicher Stadt-
gesellschaften. 

Bevor alternative Vorschläge 
zu den Problemfeldern ange-
boten werden, führen die Au-
toren ein analytisches Raster 
verschiedener kritischer The-
orien an, die gesellschaftliche 
Machtausformungen analy-
sieren. Dabei stehen Ansät-
ze mit Fokus auf formellen 
und informellen Macht- und 
Besitzstrukturen im Vorder-
grund. Der Kritik lassen die 
Autoren alternative Perspek-
tiven zur Sozialkontrolle 
fol gen, die – aufbauend auf 
eine gerechte Ressourcenver-
teilung – Demokratisierung, 
Partizipation und Gleichbe-
rechtigung beinhalten. Zu-
dem entwerfen sie das Bild 
einer nicht ökonomischen, 
sondern auf sozialer Absi-
cherung basierenden Freiheit 
und verlangen eine Versach-
lichung der Kriminalitätsde-
batte. Diese wird zu Recht po-
pulistisch, skandalorientiert 
und angstschürend genannt, 
womit sie der Risikologik zu-
arbeitet. Die Alternative von 
Singelnstein und Stolle baut 

auf der Annahme auf, dass 
jegliche soziale Wirklichkeit 
kontingent ist und zum gros-
sen Teil von gesellschaftlich 
mächtigen Gruppen konstru-
iert wird. Die Infragestellung 
der gesellschaftlichen Funk-
tion des Strafrechts führt sie 
zu nicht-pönalen Elementen 
wie Ausgleich und Wieder-
gutmachung und einer Vor-
rangigkeit des Subsidiaritäts-
prinzips vor dem Strafrecht. 
Allerdings hätte hier der An-
satz der individuellen Wie-
dergutmachung noch klarer 
von ökonomischen Eigenver-
antwortungsprinzipien unter-
schieden werden müssen. Der 
Ausblick der Autoren ist auf 
eine grundsätzliche Kritik ge-
genwärtiger Sozialkontrolle, 
Risikologik und Rationalität 
der Sicherheit gerichtet. Nicht 
durch Bezug auf den Rechts-
staat, der in vieler Hinsicht 
bereits herbe Einschnitte 
hinnehmen musste, sondern 
durch eine eigenständige bür-
gerrechtsbasierte Position der 
Rechtsgestaltung soll zukünf-
tig Gesellschaft und Justiz-
politik gestaltet werden. Ein 
hehres Ziel, doch gründen 
die Autoren ihre Fundamen-
talkritik auf Kontingenz und 
Formbarkeit der gegenwär-
tigen Prozesse. 

Kritikwürdig bleibt in jedem 
Falle der etwas über das Ziel 
hinausschießende Zeitrah-
men der Arbeit, denn auch 
wenn sich gegenwärtig eine 
derartige Entwicklung ab-
zeichnet, kann man diese 
wohl kaum auf das gesamte 
21. Jahrhundert projizieren. 

Auch weicht der angeführte 
Völkerrechtsexkurs zu US-
Ge fangenenlagern (Guan-
tá na mo) – trotz ähnlicher 
Ausschlusstechniken – vom 
Thema ab, das im Kern eine 
andere Problematik behan-
delt. Als klares Manko kann 
zudem die ausschließlich 
theoretische Erarbeitung des 
Themas gesehen werden, die 
sich empirisch nur auf di-
verse Urteile und Techniken 
instrumenteller Kontrolle 
bezieht. Hier ist eine um-
fassendere empirische Basis 
notwendig, die durch wenige 
Statistiken bereits gegeben 
wäre. Beispielsweise böten 
die faktisch zurückgehende 
Kriminalität (in Deutsch-
land) und die sie konterka-
rierenden verschärften Si-
cherheitsmaßnahmen einen 
ihre These stützenden Unter-
bau. Auch wenn Singelnstein 
und Stolle eine mehrheitlich 
negative Kritik der gegenwär-
tigen Sicherheitsgesellschaft 
leisten, ist ihre theoretische 
Analyse ein wichtiger Bei-
trag, den fortschreitenden 
Widerspruch zwischen pro pa-
gier ter (Markt-)Freiheit und 
restriktiver, jedes liberale 
Verständnis entbehrender 
Sicherheitsdoktrin zu benen-
nen und zumindest Ansätze 
von Alternativen zu bieten. 
Die Aufl ösung der Ambiva-
lenz der Postmoder ne bedarf 
eines mutigen Schrittes in 
Richtung einer selbstbewuss-
ten liberalen und sozialen 
Demokratie.

Wieland Köbsch
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